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 Veröffentlicht am 18.08.1936

Norm

ABGB §837 C

Rechtssatz

Wird die Verwaltung eines gemeinschaftlichen Hauses von einem Dritten geführt, so ist ein Miteigentümer nach den

Bestimmungen der §§ 833, 837 und 839 ABGB nicht berechtigt, den auf seinen Hausanteil entfallenden Anteil an den

Einkünften des Hauses unmittelbar und ohne Rücksicht auf die zur Erzielung des Erträgnisses gemachten Auslagen

und die auf dem Hause haftenden Lasten einzuheben.
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